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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Die zweite und verschärfte Auflage des Hooligan-Konkordats von 2012 muss leicht
revidiert werden. Dies beschloss das Bundesgericht, indem es im Januar 2014 eine
Beschwerde des Basler Grossrats Tobit Schäfer (sp, BS) teilweise guthiess. So
verstiessen die Mindestdauer des Rayonverbots von einem Jahr und die automatische
Verdoppelung der Meldeauflage bei unentschuldbarer Verletzung der Meldepflicht
gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und
Sicherheitsdirektoren (KKJPD) nahm den Entscheid gelassen hin. Während die
Erhöhung der Meldeauflage sowieso nur wenige Fälle pro Jahr beträfe, käme die
Herabsetzung der Mindestdauer des Rayonverbots gar einer Verschärfung des
Konkordats gleich, da dann auch bei geringfügigeren Vergehen Rayonverbote verhängt
werden könnten. Die übrigen Bestimmungen sah das Bundesgericht als
grundrechtskonform an. Eine Woche nach dem Entscheid beschloss der Baselbieter
Landrat, dem Konkordat nicht beizutreten. Eine Volksinitiative in beiden Basel ist
wahrscheinlich. Im April heizten Ausschreitungen beim Cupfinal in Bern sowie nach
dem Spiel des GC gegen den FCB in Basel die Diskussion über den Umgang mit
gewaltbereiten Fans weiter an. Insbesondere eine Haftpflicht für Schäden an Fanzügen
wurde gefordert. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 10.01.2014
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Der SP-Nationalrat Ricardo Lumengo (BE) wurde im November wegen Wahlfälschung
angeklagt. Bei den Berner Grossratswahlen von 2006 soll er 44 Stimmzettel eigenhändig
ausgefüllt haben. Lumengo erklärte, dass er lediglich einigen Leuten beim Ausfüllen
geholfen habe und diese dann den entsprechenden Zettel eingeworfen hätten. Der
Verdacht, dass Lumengo bei den Nationalratswahlen ebenfalls Wahlfälschung betrieben
hatte, erhärtete sich hingegen nicht. Obwohl Lumengo Berufung einlegte, forderte ihn
seine Partei zum Rücktritt aus dem Nationalrat auf. Lumengo trat in der Folge aus Partei
und Fraktion aus, ohne sein Nationalratsmandat niederzulegen. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.11.2010
MARC BÜHLMANN

Ricardo Lumengo, der 2010 wegen Wahlfälschung angeklagt wurde und in der Folge aus
seiner Partei austreten musste, im Nationalrat aber als Parteiloser verblieb, wurde vom
Obergericht des Kantons Bern in zweiter Instanz freigesprochen. Die bernische
Generalstaatsanwaltschaft legte Beschwerde gegen das Urteil ein, womit sich auch das
Bundesgericht noch mit dem Fall beschäftigen wird. Bei den
Gesamterneuerungswahlen im Herbst trat Lumengo mit der Sozial-Liberalen Bewegung
zur Verteidigung seines Nationalratssitzes an, war allerdings chancenlos. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Juli 2019 entschied die Berner Staatsanwaltschaft, dass sich Pirmin Schwander (svp,
SZ) nicht strafbar gemacht habe. Rund drei Jahre hatten die Behörden wegen
Verdachts auf Gehilfenschaft zur Entführung und Gehilfenschaft zum Entziehen von
Minderjährigen gegen den SVP-Nationalrat ermittelt. Angestrengt hatte das Verfahren
die KESB Biel. Schwander, der als Kesb-Kritiker gilt – er gehört dem Komitee an, das für
eine Volksinitiative, mit der der Einfluss der KESB beschnitten werden soll,
Unterschriften sammelt –, stand unter Verdacht, eine Mutter unterstützt zu haben, die
ihre Tochter nicht ins Heim zurückbrachte, sondern mit ihr untergetaucht war.
Schwander hatte die Rechtsvertretung der Mutter finanziert, was den Verdacht auf
Gehilfenschaft weckte. Die Mutter selber war 2017 zu einer Freiheitsstrafe von 30
Monaten verurteilt worden. Schwander, der sich im Fall einer Strafverfolgung nicht
hätte auf seine Immunität berufen können – die IK-NR und die RK-SR hatten 2016
entschieden, dass Schwanders Handlungen nicht mit seinem Nationalratsmandat in
Zusammenhang stehen –, gab den Medien zu Protokoll, sich eine Staatshaftungsklage zu
überlegen, da er aufgrund des Verfahrens hohe Einkommenseinbussen erlitten habe. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 26.07.2019
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Jurafrage

Nach dem Bekanntwerden der verdeckten Zahlungen der Berner Regierung an die
berntreuen Organisationen hatte die jurassische Regierung beim Bundesgericht
Beschwerde gegen die Plebiszite von 1974 und 1975, welche zum Verbleiben der drei
südlichen jurassischen Bezirke bei Bern geführt hatten, erhoben. Am 13. März beschloss
das Bundesgericht einstimmig, aus formalen Gründen auf diese Beschwerde nicht
einzutreten. Da der Kanton Jura zur Zeit der Plebiszite noch nicht existiert hat, kommt
ihm gemäss dem Urteil keine Klagelegitimation zu; eine Beschwerde hätte demnach
zeitgerecht, d.h. nach der Aufdeckung der verdeckten Zahlungen, von einer 1974
stimmberechtigten Person eingereicht werden müssen. Das Bundesgericht wies
gleichzeitig auch die jurassische Klage auf Rückerstattung eines Teils der Schwarzgelder
ab. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.03.1991
HANS HIRTER

Am 13. März beurteilte das Bundesgericht die Beschwerde gegen die Nichtvalidierung
der Volksabstimmung vom 12. November 1989, welche eine knappe Mehrheit zugunsten
eines Wechsels zu Baselland ergeben hatte, durch den bernischen Grossen Rat. Mit 4:1
Stimmen hiess es die Beschwerde gut und entschied sich damit gegen eine
Wiederholung des Urnengangs. Die vom bernischen Parlament beanstandeten
Unstimmigkeiten wurden zwar nicht bestritten, aber als nicht entscheidend für den
Ausgang der Abstimmung erachtet. Das Bundesgericht lehnte danach auch ein
Revisionsbegehren von berntreuen Laufentalern ab. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.07.1991
HANS HIRTER

Die 1990 vom jurassischen Parlament für gültig erklärte Volksinitiative "Unir" des RJ,
welche von den Kantonsbehörden eine aktive Politik für eine Eingliederung der beim
Kanton Bern verbliebenen südjurassischen Bezirke fordert, war von der bernisehen
Regierung mit einer staatsrechtlichen Klage beim Bundesgericht angefochten worden.
Dieses erklärte am 17. Juni die Initiative "Unir" für ungültig, weil sie gegen die in der
Bundesverfassung verankerte Bestandesgarantie für die Kantone verstosse, und
forderte die jurassischen Behörden auf, ihr keine Folge zu geben. In der schriftlichen
Begründung führten die Richter aus, unzulässig sei nicht der Wunsch nach einer
Vereinigung an sich, sondern dass dieses Ziel nicht in einem einvernehmlichen
Verfahren mit Bern und dem Bund angestrebt werden soll, sondern mit
Propagandaaktionen auf dem Gebiet des Kantons Bern.
Bereits vor diesem Entscheid hatte die jurassische Regierung dem Parlamentsauftrag
von 1990 entsprochen und ein Ausführungsgesetz zur Initiative "Unir" vorgelegt. Dieses
proklamiert, dass das Erreichen der "institutionellen Einheit" des Juras (d.h. des
Zusammenschlusses aller sechs Bezirke) eines der wichtigsten Ziele des Kantons sein
soll. Für die Koordination der diesbezüglichen kantonalen Aktivitäten ist die Einsetzung
eines Delegierten für die Wiedervereinigung vorgesehen. Nicht allein diese Aktivitäten,
sondern auch private Organisationen, welche sich für diese Ziele einsetzen, will die
Regierung über einen speziellen Budgetposten finanzieren. Zudem soll ein aus
Vertretern des Kantons Jura und Bewohnern der drei bernjurassischen Bezirke
gebildeter Rat Vorschläge für die Organisation eines gemeinsamen Kantons erarbeiten.
Das Parlament des Kantons Jura hiess dieses Gesetz in erster Lesung bei
Stimmenthaltung der Freisinnigen gut. Nach dem Bundesgerichtsurteil über die
Initiative "Unir" drängte das RJ auf eine unveränderte Verabschiedung in zweiter
Lesung. Die Regierung und die vorberatende Kommission schlugen hingegen vor, das
Gesetz etwas zu entschärfen, indem die gemeinsame Kommission nicht vom Kanton
Jura sondern von der vom Bundesrat eingesetzten Konsultativkommission ernannt
werden soll; überdies wurde jede Erwähnung der Initiative selbst vermieden. Das
Parlament hiess in zweiter Lesung das so überarbeitete Gesetz mit 40 zu 12 Stimmen
bei drei Enthaltungen gut. Der Widerstand kam von der FDP, welche nicht gegen das
Gesetz an sich opponierte, sondern vor allem gegen die finanzielle Unterstützung von
privaten Organisationen, welche für eine Vereinigung kämpfen. Die Aktivitäten dieser
Organisationen (RJ, Bélier, Unité jurassienne) hätten sich nach Ansicht der FDP bisher
nur kontraproduktiv auf das auch vom jurassischen Freisinn befürwortete Ziel einer
Wiedervereinigung ausgewirkt. Die bernische Regierung reichte unverzüglich eine
Beschwerde beim Bundesrat ein, worin sie von ihm Massnahmen zur Durchsetzung des
Bundesgerichtsentscheides forderte. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.11.1992
HANS HIRTER
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Das Bundesgericht hatte Ende 1991 die Strafe von 22 Monaten Zuchthaus gegen ein
wegen der Zerstörung eines mittelalterlichen Brunnens in der Berner Altstadt
verurteiltes Mitglied der Gruppe Bélier bestätigt. Der Verurteilte, Pascal Hêche, reichte
daraufhin bei den jurassischen Behörden ein Asylgesuch ein. Er brachte damit die
Kantonsregierung in eine schwierige Lage. Diese ist einerseits gegenüber dem Kanton
Bern, der ein Auslieferungsgesuch gestellt hatte, gemäss dem Gesetz über die
Bundesrechtspflege zu Rechtshilfe verpflichtet. Andererseits würde sie bei einer
Auslieferung eines militanten Kämpfers für die jurassische Einheit an Bern unter
massiven Beschuss aus den eigenen Reihen geraten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma
tat sich auf, als nachträglich von Juristen eine seit Jahrzehnten nicht mehr
angewendete Verfassungsbestimmung (Art. 67 BV) entdeckt wurde, die es den Kantonen
ermöglicht, bei politischen Delikten auf eine Auslieferung zu verzichten. Das letzte Mal
war diese Bestimmung vor 70 Jahren angewendet worden, als der Kanton Schaffhausen
die Auslieferung eines im Aargau wegen "landesverräterischer" Publikationen
verurteilten Politikers verweigerte. Die jurassischen Behörden kündigten an, mit dem
Entscheid über die Auslieferung zu warten, bis das Bundesgericht entschieden hat, ob
es sich bei der Tat um, wie von den bernischen Gerichten behauptet, einen
Vandalenakt oder um ein politisches Delikt gehandelt hat. Die Berner Regierung
ersuchte in der Folge das Bundesgericht um ein diesbezügliches Urteil. Im Dezember
entschied dieses, dass es sich bei der Tat im weitesten Sinne um ein politisches Delikt
gehandelt hat. Dies habe zwar keine Strafmilderung zur Folge, erlaube aber dem Kanton
Jura, auf die Auslieferung an Bern zu verzichten und die Strafe selbst zu vollziehen. Eine
Neubeurteilung des Falls durch ein jurassisches Gericht kommt gemäss dem Urteil des
Bundesgerichts nicht in Frage, da damit die Grundregel verletzt würde, dass jemand für
eine Tat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt werden darf. (Zur Zerstörung des Berner
Gerechtigkeitsbrunnens siehe auch hier.) 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.12.1992
HANS HIRTER

Vor dem Bundesstrafgericht in Lausanne fand der Prozess gegen den ehemaligen Leiter
des Bélier, Daniel Pape, sowie zwei weitere Ex-Mitglieder dieser Organisation statt, die
1993 wegen Besitz von Sprengstoff resp. Anschlägen verhaftet worden waren. Das Urteil
von 2 (für Pape) resp. 15 und 18 Monate bedingt wurde von der Presse als milde
bezeichnet und in einen Zusammenhang mit der Entspannung der politischen Situation
im Berner Jura gebracht. 9

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.06.1995
HANS HIRTER

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

270 entreprises, patronnées par l'Union maraîchère suisse (UMS), avaient intenté un
procès contre la Confédération afin que celle-ci les dédommage pour leurs pertes de
gains consécutives aux effets de la catastrophe de Tchernobyl; la production de
légumes, largement contaminée, n'avait pu être vendue. La Cour suprême du canton de
Berne avait, en 1989, donné raison, dans un premier temps, à l'UMS. L'administration
fédérale des finances avait cependant fait recours auprès du Tribunal fédéral afin que
celui-ci crée un précédent dans un domaine nouveau; les plaignants avaient fondé leurs
exigences sur la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire encore
inusitée. La Cour fédérale a rejeté, en 1990, à l'unanimité, le recours de
l'administration, chargeant la Confédération d'indemniser entièrement les lésés et a
renvoyé le dossier à la justice bernoise afin qu'elle chiffre le montant dû aux
maraîchers. En fin d'année, celle-ci se prononçait pour une somme de 8,7 millions de
CHF. 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 21.12.1990
SERGE TERRIBILINI
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

En réponse au recours déposé en 1994 par les auteurs de l'initiative populaire
cantonale visant à protéger l'Aar (BE), le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que
les FMB avaient bel et bien violé le principe de neutralité politique lors de la campagne
précédant la votation sur ce sujet. Au vu du net résultat auquel cette dernière avait
donné lieu (57,4% des voix contre l'initiative), la Haute cour a toutefois considéré que
les agissements peu corrects des FMB n'avaient pu avoir de conséquences directes sur
l'issue du scrutin. 11

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.07.1995
LIONEL EPERON

Das Ringen um die Erhöhung der Staumauer beim Kraftwerk an der Grimsel ging im
Dezember 2015 in die nächste Runde. Zankapfel war primär die Frage nach dem Erhalt
und der Schutzbedürftigkeit der Moorlandschaften entlang des Ufers des bestehenden
Stausees. Mit der Erhöhung der Staumauer um 23 Meter und der Flutung der
Moorgebiete würde nach Ansicht der Gegnerinnen und Gegner eine zu kostbare
Landschaft zerstört werden. 
Nachdem das Berner Verwaltungsgericht im Jahr 2015 die vom kantonalen Grossen Rat
erteilte Konzession von 2012 aufgehoben hatte, reichte die Kraftwerke Oberhasli AG
(KWO) beim Bundesgericht Beschwerde gegen den Entscheid ein. Ebenfalls aktiv wurde
daraufhin der Kanton Bern, der eine entsprechende Standesinitiative (Kt. Iv. 16.316)
verfasste mit dem Ziel, erneuerbare Energievorhaben künftig auch in Moorlandschaften
zu ermöglichen. Im April 2017 hob das Bundesgericht jedoch den Entscheid des
Verwaltungsgerichts betreffend die Konzessionsrückweisung auf und bestätigte eine
vom Bundesrat festgelegte, untere Grenze der zu schützenden Moorlandschaft
(Perimetergrenze) bei 27 Metern über dem bestehenden Seespiegel. Bis zu dieser Höhe
sollte eine Flutung der bestehenden Seeuferlandschaft zukünftig also möglich sein. Der
Fall ging damit zur Neubeurteilung zurück an das Berner Verwaltungsgericht. 12

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.04.2017
MARCO ACKERMANN

Kernenergie

Après que l'initiative populaire visant à interdire le transport de substances
radioactives sur le territoire de Bâle-campagne eut été déclarée irrecevable par le
parlement bâlois en 1994, puis par le tribunal administratif cantonal en mars de l'année
sous revue, les initiants ont déclaré leur intention de porter leur cause devant le
Tribunal fédéral. A cet égard, il est à relever que la Haute cour n'a pas reconnu le droit
aux habitants de la commune de Muttenz (BL) de s'opposer au transport par rail de
déchets nucléaires sur le territoire de leur commune. Les juges de Lausanne ont en
effet refusé d'assimiler les riverains de voie de communication à ceux d'installations
fixes (centrales nucléaires, par exemple) auxquels un droit de recours est reconnu en
raison des nuisances et dangers particuliers qu'ils subissent par rapport au reste de la
population. 13

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.05.1995
LIONEL EPERON

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Das Bundesgericht verdeutlichte in einem Grundsatzurteil die massgebenden
Gesichtspunkte für das Bewilligen von bäuerlichen Wohngebäuden ausserhalb der
Bauzone gemäss dem Raumplanungsgesetz (RPG) von 1980. Die bisherige
bundesgerichtliche Praxis anerkannte zusätzlichen Wohnraum für landwirtschaftliche
Betriebe nur dann als zonenkonform, wenn es sich um einen Betrieb mit
existenzsichernder Bewirtschaftung handelt. Das bernische Verwaltungsgericht berief
sich bei einem Entscheid über die Erhaltenswürdigkeit eines Bauernbetriebs jedoch
allein auf das 1994 in Kraft getretene Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht,
welches dem erzielten Ertrag keine Bedeutung zumisst und dann von einem
landwirtschaftlichen Gewerbe spricht, wenn für die Bewirtschaftung jährlich
mindestens die halbe Arbeitskraft einer Familie (2'100 Arbeitsstunden) geleistet wird.
Gegen diesen Entscheid rief das Bundesamt für Raumplanung das Bundesgericht an.
Dieses lehnte eine schematische Anwendung des Kriteriums Arbeitsaufwand ab und
führte an, dass wichtige Anliegen der Raumplanung - insbesondere die Verhinderung

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.01.1996
EVA MÜLLER

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



der Zersiedelung - ebenfalls zu respektieren seien. Ein Kriterium für die
Zonenkonformität sei etwa, ob die Bauernfamilie ständig auf dem Hof präsent sein
müsse, oder ob sie den Betrieb von einer nahen Bauzone aus bewirtschaften könne. Zu
beachten seien der Typ, die Grösse und die Lage eines Betriebs. 14

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Das OHG bestimmt, dass namentlich bei Sexualdelikten dem urteilenden Gericht
wenigstens eine Person angehören muss, die gleichen Geschlechts ist wie das Opfer.
Das Obergericht des Kantons Bern weigerte sich, diese Bestimmung beim Einzelrichter
anzuwenden, mit der Begründung, dies komme einem Berufsverbot für männliche
Einzelrichter gleich. In der Fragestunde der Frühjahrssession 1993 darauf
angesprochen, taxierte Bundesrat Koller diese Argumentation als unzulässig und
verwies auf die Möglichkeit, den Rechtsanspruch des Opfers vor Bundesgericht
durchzusetzen. 15

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.03.1993
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Das Bundesgericht verneinte einen Anspruch von ausserchristlichen
Glaubensgemeinschaften auf Begräbnismöglichkeiten im öffentlichen Raum, wenn
deren Riten den Bestattungsverordnungen in der Schweiz widersprechen, befand aber,
dass man insbesondere den Musulmanen die Möglichkeit geben sollte, eigene Friedhöfe
zu eröffnen. Dieses Urteil bewog die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, den
Wunsch der Muslime nach separaten Grabfeldern auf öffentlichen Friedhöfen endgültig
abschlägig zu beantworten. Anders verhielt sich die Stadt Bern, welche den Moslems ab
2000 auf einem der städtischen Friedhöfe ein eigenes Gräberfeld zur Verfügung stellen
wird, in welchem die Gläubigen des Islam zwar nicht vollumfänglich nach den Ritualen
ihrer Religion, aber dennoch nach deren wichtigsten Regeln (Ausrichtung auf Mekka,
möglichst lange – wenn auch nicht ewige – Grabesruhe) bestattet werden können. Nach
wie vor keine Lösung ist für die Hindus abzusehen, welche die Asche ihrer
Verstorbenen nach den Gesetzen ihres Glaubens einem fliessenden Gewässer
übergeben sollten, was ihnen vom Schweizer Gewässerschutz her verboten ist. 16

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.11.1999
MARIANNE BENTELI

Anders als im Vorjahr Basel-Stadt, erreichte die Stadt Zürich im Kampf gegen die als
unlauter eingestuften Werbemethoden von «Scientology» vor Bundesgericht nur einen
Teilerfolg. Im Gegensatz zum Basler Fall, wo sich die Scientologen auf die
Religionsfreiheit berufen hatten, machten sie nun die Gewerbefreiheit geltend, um
weiterhin in der Öffentlichkeit Propagandamaterial für ihre Kurse verteilen zu dürfen.
Die Lausanner Richter befanden, Zürich könne die Verteilung von Werbeprospekten
zwar gewissen Bedingungen unterstellen, nicht aber generell verbieten. Im Gegensatz zu
Deutschland und Frankreich, wo die Aktivitäten von «Scientology» wegen
nachweislicher Unterwanderung von Behörden und Gesellschaft seit mehreren Jahren
vom Staatsschutz eng überwacht werden, kam das Bundesamt für Polizei zum zweiten
Mal nach 1998 zum Schluss, es dränge sich keine besondere Beobachtung im Hinblick
auf die innere Sicherheit des Staates auf.
Überraschend erteilte der Zürcher Bildungsrat der Scientology-Privatschule Ziel
(Zentrum für individuelles und effektives Lernen) eine generelle Bewilligung zum Führen
einer Schule für Kinder und Jugendliche, obgleich das Bundesgericht 1997 die aus
Scientologen zusammengesetzte Trägerschaft als nicht vertrauenswürdig bezeichnet
hatte. 17
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Sprachen

Im Spannungsverhältnis zwischen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip
gewichtete das Bundesgericht in einem konkreten Anwendungsfall die individuelle
Sprachenfreiheit höher als das Interesse einer Gemeinde an einer homogenen
Sprachenlandschaft und rügte die Erziehungsdirektion des Kantons Bern, die einem in
einer deutschsprachigen Gemeinde an der Sprachengrenze wohnhaften Kind untersagt
hatte, auf Kosten der Eltern eine französischsprachige Primarschule in der Stadt Biel zu
besuchen. In ihrem Grundsatzurteil beschieden die Lausanner Richter, eine
offensichtliche Beschränkung der Sprachenfreiheit sei nur zulässig, wenn sie auf einer
genügenden gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und sich als
verhältnismässig erweist. 18
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Ein ehemaliger Landrat aus dem Kanton Baselland reichte daraufhin bei einem Gericht
im Kanton Bern eine Klage ein, welche verlangte, die Erziehungsdirektoren seien im Sinn
einer vorsorglichen und einstweiligen Massnahme anzuweisen, sämtliche Schritte zur
Einführung der neuen deutschen Schreibweise zu sistieren, bis in der Bundesrepublik
ein endgültiger Entscheid zu dieser Frage gefallen sei. Die
Erziehungsdirektorenkonferenz sah sich trotz dieser Klage keineswegs gemüssigt, von
ihren Plänen, die Reform ab 1998 schrittweise einzuführen, abzuweichen. Auch sie
betonte, die Reform sei sinnvoll, gehe nicht zu weit und bilde vor allem für die Schulen
eine Erleichterung. Das Berner Gericht trat auf die Klage ohnehin nicht ein, weil der
Kläger nicht glaubhaft machen konnte, dass er durch die Reform in seinen persönlichen
Rechten betroffen sei. 19
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Das Verfahren um das 2011 bei der Ausschaffungsinitiative eingesetzte Inserat mit dem
Titel „Kosovaren schlitzen Schweizer auf“ wurde 2014 wieder aufgenommen. Zwar
wollte die Staatsanwaltschaft Bern das Verfahren 2013 eigentlich ad acta legen, weil der
in seiner Rolle als Parteipräsident als Hauptverantwortlicher betrachtete Toni Brunner
parlamentarische Immunität genoss. Sie wurde aber vom Berner Obergericht im August
2014 aufgrund einer Beschwerde der beiden Kosovaren, die das Verfahren angestrebt
hatten, angewiesen, die Untersuchung wieder aufzunehmen. In die Kritik gerieten
verschiedene Inserate der SVP auch im Länderbericht der Europäischen Kommission
gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI): Die SVP verwende extrem intolerante Bilder und
eine ebensolche Sprache. Die Volkspartei wehrte sich, der Bericht enthalte zahlreiche
Fehler und sei eine Bestätigung der abgehobenen und unseriösen Arbeitsweise solcher
Gremien. 20
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